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 Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzesinitiative «Für 
demokratische Mitsprache – Lehrpläne vors Volk!» 

 

 

 Der Grosse Rat des Kantons Bern, 
 gestützt auf Artikel 58 ff. der Kantonsverfassung1), 
 auf Antrag des Regierungsrates, 
 beschliesst: 
 1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die vom Initiativkomitee «Star-

ke Volksschule Bern» eingereichte Gesetzesinitiative «Für demokratische 
Mitsprache - Lehrpläne vors Volk!» mit 18'861 gültigen Unterschriften zu-
stande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss Nr. 1002 vom 
7. September 2016). 

 2. Die Gesetzesinitiative hat die Form eines ausgearbeiteten Entwurfs und 
lautet wie folgt: 

 «Das Volksschulgesetz des Kantons Bern vom 19. März 1992 (VSG; BSG 
432.210) wird wie folgt geändert: 

 Art. 12 
 1 (neu)  Der Regierungsrat umschreibt in den Lehrplänen für die deutschspra-

chigen Volksschulen die Fächer sowie die Ziele und Inhalte für den Unter-
richt im Rahmen der Bestimmungen der Artikel 9 bis 11. 

 4 (neu)  Der Erlass und die Einführung von Lehrplänen und Lehrplanteilen 
fallen in die Zuständigkeit des Regierungsrates und des Grossen Rates. Sie 
bedürfen zu ihrer Anwendbarkeit der Genehmigung durch den Grossen Rat. 
Der Grossratsbeschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Lehrplan- 
bzw. Lehrplanteiländerungen von untergeordneter Bedeutung führt der 
Regierungsrat in eigener Kompetenz ein. 

 5 (neu)  Interkantonale Vereinbarungen betreffend Lehrpläne und Lehrplanteile 
bedürfen der Genehmigung durch den Grossen Rat; ausgenommen sind 
kurzfristig kündbare Vereinbarungen von untergeordneter Bedeutung. Der 
grossrätliche Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 Art. 12a 
 3 (neu)  Der Erlass und die Einführung von Lehrplanteilen fallen in die Zustän-

digkeit des Regierungsrates und des Grossen Rates. Sie bedürfen zu ihrer 
Anwendbarkeit der Genehmigung durch den Grossen Rat. Der Grossrats-
beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. Lehrplanteiländerungen 
von untergeordneter Bedeutung führt der Regierungsrat in eigener Kompe-
tenz ein. 
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 4 (neu)  Interkantonale Vereinbarungen betreffend Lehrpläne und Lehrplanteile 
bedürfen der Genehmigung durch den Grossen Rat; ausgenommen sind 
kurzfristig kündbare Vereinbarungen von untergeordneter Bedeutung. Der 
grossrätliche Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 Art. 74 
 2 (neu)  Er kann seine Befugnisse gemäss Artikel 17 Absatz 3, Artikel 25 Ab-

satz 3, Artikel 26 Absätze 3 und 4, Artikel 27 Absatz 6, Artikel 46 Absatz 4, 
Artikel 46a Absatz 3, Artikel 47 Absätze 3 und 4, Artikel 49a Absatz 6, Artikel 
49f Absatz 1, Artikel 54 Absatz 2 sowie Artikel 61 Absatz 7 ganz oder teil-
weise der Erziehungsdirektion übertragen. 

 Inkrafttreten 
 Die Artikel 12, 12a und 74 Absatz 2 des Volksschulgesetzes vom 19. März 

1992 (VSG; BSG 432.210) treten sofort mit Annahme durch das Volk in 
Kraft. 

 Übergangsbestimmung zur Änderung von Artikel 12 des Volksschul-
gesetzes vom 19. März 1992 (VSG; BSG 432.210), Lehrpläne für die 
deutschsprachigen Volksschulen: 

 Vor Inkrafttreten der Änderungen in Art. 12 VSG erlassene Lehrpläne und 
Lehrplanteile, die auf einen Zeitpunkt nach dem 1. Januar 2017 in Kraft 
gesetzt werden und die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, bedürfen 
der nachträglichen Genehmigung durch den Grossen Rat. Die entsprechen-
den Grossratsbeschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum.» 

 3. Die Initiative wird gültig erklärt. 
 4. Der Grosse Rat lehnt die Initiative ab. 
 5. Die Initiative wird mit der Empfehlung auf Ablehnung der Volksabstim-

mung unterbreitet. 
 Bern, 4. September 2017 Im Namen des Grossen Rates 

Die Präsidentin: Zybach 
Der Generalsekretär: Trees 

 


